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 Veröffentlicht am 02.06.2004

Index

50/01 Gewerbeordnung

60/02 Arbeitnehmerschutz

Norm

ArbeitsstättenV 1998 §18 Abs2;

ArbeitsstättenV 1998 §20 Abs3;

ArbeitsstättenV 1998;

GewO 1994 §359b Abs8;

GewO 1994 §74 Abs2;

GewO 1994 §81 Abs1;

Rechtssatz

Die Arbeitsstättenverordnung, BGBl. II Nr. 368/1998, enthält den Stand der Technik und gewährleistet einen e<ektiven

und ausreichenden Schutz des Lebens nicht nur von Arbeitnehmern, sondern von allen in einer Betriebsstätte

aufhältigen Personen.
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